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Teil  1 

Gegenstand und Anlaß der Untersuchung 

I. Die Fragestellung 

Gegenstand dieser Untersuchung ist die Frage, ob Art. 87 Abs. 1 S. 1 GG, 
indem er die Führung der Bundespost als „bundeseigene Verwaltung mi t eigenem 
Verwaltungsunterbau" anordnet, Vorgaben für die Organisation der Bundespost 
enthält und welcher Ar t diese Vorgaben gegebenenfalls sind. 

Die Organisation der Post ist seit jeher Gegenstand politischer Auseinanderset-
zungen. Immer dann, wenn die Post den Anforderungen,  die die Regierenden 
an sie stellten, nicht entsprach, sei es, daß sie zu geringe Erträge erwirtschaftete 
oder ihre Leistungen hinter den Bedürfnissen ihrer Kunden zurückblieben, dachte 
man über Veränderungen ihrer Organisationsstruktur nach. So beruht die Um-
wandlung der Reichspost in ein Sondervermögen und die damit bewirkte be-
schränkte Ausgliederung aus der allgemeinen Staatsverwaltung 1924 darauf,  daß 
die Reichspost nach dem Ersten Weltkrieg keine Gewinne mehr erwirtschaftete, 
sondern immer mehr von Zuschüssen aus dem Staatshaushalt abhängig wurde, 
bis der Reichsfinanzminister 1923 die Zahlungen einstellte.1 Auslöser für die 
Reformpläne der sechziger und siebziger Jahre, die darauf abzielten, der Bundes-
post mehr Selbständigkeit zu verleihen2, waren Hunderttausende von Telefonan-
trägen, die die Bundespost nur sehr langsam erfüllen konnte, wei l ihr nicht 
genügend Kapital zum Ausbau des Telefonnetzes zur Verfügung stand. Die 
Postreform von 1989 ist als Reaktion darauf zu verstehen, daß die Telekommuni-
kation in der Bundesrepublik Deutschland im internationalen Vergleich teuer ist 
und das Angebot zudem hinter der Vielfalt in anderen Ländern zurückbleibt.3 

Jede Veränderung der bestehenden Strukturen wirf t  die Frage nach verfas-
sungsrechtlichen Vorgaben auf. Eine Reform ist dann ausgeschlossen, wenn das 
bisherige System in der Verfassung verbindlich angeordnet wurde. Aber auch 
wenn das nicht der Fal l ist, können organisatorische Vorgaben den reformerischen 
Gestaltungsspielraum einengen. Gegenstand dieser Untersuchung soll die Frage 
sein, ob und inwieweit Art . 87 Abs. 1 S. 1 GG eine solche Grenze darstellt, die 
bestimmte Organisationsformen gebietet bzw. ausschließt. 

ι S. dazu Näheres unten Teil 3, I.l.f)bb). 
2 S. dazu unten Teil 4, II.2.b)cc). 
3 S. die Zielsetzung der Bundesregierung zum Entwurf des Poststrukturgesetzes, BT-

Drs. 11/2854, S. 1, 26. Zur Reform und ihren Ursachen s. Teil 1, III. und IV. 
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Dabei ist Art . 87 Abs. 1 S. 1 GG nur ein Aspekt unter anderen. Organisatorische 
Vorgaben für die Bundespost können sich auch aus anderen Regelungen des 
Grundgesetzes ergeben. Wenn etwa die Vertraulichkeit der Kommunikation, die 
Gegenstand des Art. 10 GG ist, nur dann sichergestellt werden könnte, wenn die 
Aufgaben der Bundespost vom Bund selbst übernommen würden 4 , könnte daraus 
ein Verbot der Verselbständigung erwachsen.5 Fraglich ist auch, ob es mit dem 
aus Art. 20 GG entnommenen Gebot parlamentarischer Kontrol le vereinbar ist, 
wenn der Leiter der Bundespost dem Bundestag gegenüber nicht unmittelbar 
verantwortlich ist und der Bundespostminister nur eine Ober-Aufsicht  über die 
Bundespost ausübt.6 Auch die beamtenrechtlichen Grundsätze des Art. 33 GG 
könnten organisatorischen Veränderungen Grenzen setzen, wenn sie den Status 
der Postbeamten antasten oder zur ganz überwiegenden Beschäftigung von Ange-
stellten führen. 7 Von organisatorischer Bedeutung für die Bundespost könnte 
weiterhin Art. 80 GG sein, in dem von „Gebühren" die Rede ist. Wäre damit 
ein öffentlich-rechtliches  Benutzungsverhältnis zwischen der Bundespost und 
ihren Kunden festgeschrieben, wären Organisationsformen außerhalb des öffentli-
chen Rechts schon von daher unzulässig.8 Diese Gesichtspunkte sollen in dieser 

4 Nur der Staat selbst ist unmittelbar Verpflichteter  der Grundrechte, s. BVerfGE 7, 
198, 204 ff.  (Lüth-Urteil); vgl. auch die umfassende Darstellung der Problematik zur 
Grundrechts Wirkung in der Privatrechtsordnung Stern,  Staatsrecht I I I /1 , S. 1509 ff. 

5 So etwa Fangmann,  Verfassungsgarantie  der Bundespost, S. 13; ders.,  RDV 1988, 
53, 61 f., mit Hinweis darauf,  daß die Gewinninteressen eines privaten Unternehmens 
den Geheimnisschutz erschwerten und eine Privatisierung letztlich die Nichtanwendung 
der Grundrechte bewirkte. Gefolgert  wird aus Art. 10 GG dann aber nicht das absolute 
Verbot jeglicher Privatisierung (oder aus anderen Grundrechten, insb. dem auf Daten-
schutz), sondern nur, daß eine effektive  Wahlmöglichkeit zwischen staatlichem und 
privatem Postdienst für den Bürger erhalten bleiben muß, damit er dem Wegfall der 
unmittelbaren Grundrechtsgeltung entgehen kann, wenn er will. In dieselbe Richtung 
tendierend E. Wiechert,  JahrbDBP 1986, 119, 126; Wussow,  RiA 1981, 107, 108. 
Anderer Ansicht Arndt,  ArchivPF 1970, 3, 5 f., wonach der Staat einen wirksamen 
Grundrechtsschutz auch auf andere Weise sicherstellen kann, etwa durch strafrechtliche 
Sanktionierung eines Geheimnisbruchs. Ähnlich Lerche  /  v. Pestalozza,  Die Deutsche 
Bundespost als Wettbewerber, S. 31, die dennoch annehmen, daß die grundrechtliche 
Ausgestaltung auf den Staat als Verpflichteten und damit Veranstalter hindeute. 

6 Zu den Anforderungen  aus Art. 20 GG s. Arndt,  ArchivPF 1970, 3,7,10; Roßnagel  / 
Wedde,  DVB1. 1988, 562, 568 m.w.N. Ähnlich die Folgerungen, die teilweise Art. 65 
GG entnommen werden: wichtige Aufgaben dürfen nicht auf Stellen übertragen werden, 
die von Regierung und Parlament unabhängig sind. S. dazu Fangmann,  Verfassungsmä-
ßigkeit des Poststrukturgesetzes, S. 4. 

7 Zu den beamtenrechtlichen Problemen, die mit der Postreform 1989 verbunden sind, 
s. Wagner,  DVB1. 1989, 277 ff.  Speziell zu Anwendbarkeit und Aussage des Art. 33 
Abs. 4 GG: Fangmann,  Verfassungsmäßigkeit  des Poststrukturgesetzes, S. 5, der in der 
„Entbeamtung" der Leitungsfunktionen einen Verstoß gegen Art. 33 GG sieht; v. d. 
Heyden,  ArchivPF 1988, 232,235; Wussow,  RiA 1981,107, 108; Dittmann,  Die Verwal-
tung 1975, 431, 442 f. S. für den Bereich der Bahn zu dieser Problematik Schmidt-
Aßmann /  Fromm,  Bundesbahn, S. 124 ff.  Zu Art. 33 Abs. 5 GG: Rottmann,  Zur Rechtsla-
ge der Deutschen Bundesbahn, S. 25 ff.,  der die Wahl atypischer Formen von Amtsträger-
schaft für zulässig hält. 
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Untersuchung jedoch außer Betracht bleiben. Es geht allein um die Frage, inwie-
weit Art . 87 Abs. 1 S. 1 GG organisatorische Vorgaben für die Deutsche Bundes-
post enthält und damit Strukturveränderungen entgegensteht. 

I I . Die Deutungsmöglichkeiten des Art. 87 Abs. 1 S. 1 GG 

Die Anordnung „bundeseigener Verwaltung" kann auf ganz unterschiedliche 
Weise verstanden werden: 

1. Es kann sich einerseits um eine Vorschrift  handeln, die ausschließlich das 
Verhältnis zwischen Bund und Ländern betrifft.  Dann stellt Art. 87 Abs. 1 
S. 1 GG eine Sonderregelung zu Art. 83 GG dar, indem er die Verwaltungs-
kompetenz ausnahmsweise auf den Bund überträgt. 

2. Man kann in Art. 87 Abs. 1 S. 1 GG aber auch eine Vorschrift  sehen, die die 
Führung der Bundespost durch den Bund selbst anordnet, also mit der Zuwei-
sung an den Bund zugleich eine staatliche  Betriebspflicht enthält. Dabei stellt 
sich die weitere Frage, ob damit auch eine Aufgabenbestandsgarantie in dem 
Sinne verbunden ist, daß alle Aufgaben, die die Deutsche Bundespost derzeit 
erfüllt  oder im Jahre 1949 erfüllt  hat, zum Bereich der „Bundespost" zählen 
und damit der unmittelbaren staatlichen Führung unterliegen. 

3. Eine weitere Möglichkeit , die Anordnung „bundeseigener Verwaltung" für 
die Bundespost zu verstehen, ist die, daß man „bundeseigen" nicht mi t einer 
Verwaltung durch den Bund selbst gleichsetzt, sondern daraus nur ein Gebot 
staatlicher Kontrolle entnimmt. Das heißt, daß die Bundespost — mit oder 
ohne Aufgabenbestandsgarantie — auch in anderen Formen als der unmittelba-
ren Staatsverwaltung geführt  werden kann, soweit Einwirkungsmöglichkeiten 
des Bundes gesichert sind. Der Umfang dieser Einflußrechte müßte wiederum 
durch eine Auslegung des Art. 87 Abs. 1 S. 1 GG ermittelt werden. 

Die Frage, welche dieser Deutungsmöglichkeiten des Art. 87 Abs. 1 S. 1 GG 
die richtige ist, wurde lange Zeit nicht gestellt, wei l eine Neuorganisation der 
Bundespost nicht zur Debatte stand und die bloße Aufrechterhaltung  bisher 
vorhandener Strukturen keine verfassungsrechtlichen  Überlegungen veranlaßte. 
Erst die Reformpläne der sechziger und siebziger Jahre riefen Art . 87 Abs. 1 
S. 1 GG mit seiner möglicherweise organisatorischen Komponente ins Bewußt-
sein.9 Diese Reformansätze blieben ohne Erfolg, wenn auch ihr Scheitern nicht 
auf verfassungsrechtlichen  Bedenken, sondern auf politischer Uneinigkeit beruh-

8 Für das Gebot öffentlich-rechtlicher  Organisation als Folgerung aus Art. 80 GG 
Lerche  l  v. Pestalozza,  Die Deutsche Bundespost als Wettbewerber, S. 31. Anderer An-
sicht Feigenbutz,  Bindungen, S. 131 ff.  S. dazu auch Arndt,  ArchivPF 1970, 3, 6. 

9 S. etwa Steinmetz,  ArchivPF 1967, 1, 5 ff.;  Arndt,  ArchivPF 1970, 3 ff.,  insb. 4 f.; 
Kühn,  JahrbdP 1971, 54 ff.;  R. Wiechert,  ZRP 1973, 208 f.; Voges,  DVB1. 1975, 972, 
974 f. 


